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Betr.: Zwischenstand der EU-Verhandlungen zur
Modernisierung des Vergaberechts zum Ende der
dänischen Präsidentschaft
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l. Kernsatz

. KOM will das EU-Vergaberecht bis Ende 2012 umfassend modernisieren'

.AuchaufunserenDruckhinhatKoMihreForderungzumAufbauvonnationalen

Aufsichtsbehördenzurückgenommen.Diskussionsbedarfbestehtnachwievoru.a.

wegen der weiteren Öffnung des V für sozial Ziele.

Der Richtlinienvorschlag über die Konzes

umstritte.n. DEU tritt für ein deutli erschlankung des Regelungsvorschlags ein'

Es deutet sich Bewegung der KOM in unsere Richtung an'

ll. Sachstand und Stellunqnahme

KoMhatimDezember20llmehrereRicht|inienvorsch|ägezurModernisierungdes

VergaberechtsVorge|egt.KoMwi||dasVergabeverfahrenvereinfachenunddieöffent-

liche Beschaffung im Rahmen der EU-2020-Strategie stärker

(Sozia|es,Umwe|t,lnnovation)n.MitdemRicht|inienentralurfüberdieKonzes-

sionsvergabebezwecktKoMeinegrößereMarktöffnungundmehrRechtssicherheit

beiderVergabeVonKonzessionen.DiedänischePräsidentschafthatdieVerhand-

lungen im Rat dynamisch vorangetrieben:

Vom Leitungsbereich auszuf üllen
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Staatliche Aufsicht: KOM hafte den Aufbau einer nationalen Aufsichtsbehörde gefor-

dert, was zu einem massiven Bürokratieaufwuchs geführt und sehr deutlich in die staat

liche selbstverwaltung der MSen eingegriffen hätte. DEU hat gemeinsam mit dem

Großteil der anderen MSen erreicht, dass KOM diese Forderung zurÜcknimmt. Statt-

dessen hat KoM einen Katalog von Aufgaben vorgeschlagen, die die MS bei der An-

wendung und Durchsetzung des Vergaberechts zu erfüllen haben. Dieser Vorschlag

wird in Brüssel ebenfalls kontrovers diskutiert.

Vergabeverfah teni zu den rechtlichen Vorgaben für die verschiedenen Vergabeverfah-

renbestehtjetztweitgehendEinvernehmen.Bis|angwerdenAufträgenacheinem

streng reglementierten Verfahren vergeben. standardverfahren sind die öffentliche

Ausschreibung(sog.offeneVerfahren)unddiebeschränkteAusschreibung(Sog.nicht

offene Verfahren). Verhandlungen sind nur in genau bestimmten Anwendungsfällen

zulässig. offene und nicht offene Verfahren sind deutlich wettbewerbsfreundlicher als

dasVerhandlungsverfahren.DEUhatsichgemeinsammitanderenMSendamitdurch-

gesetzt,dassdasVerhandIungsverfahrennichtdemAusschreibungsverfahrengIeich-

gestelltwird,sondernauchweiterhinnurunterengenVoraussetzungenerlaubtist'

b):
StrategischeVergabe:StreitigsindnachwievordieVorsch|ägederKoMzurBerück-

sichtigung sozialer, ökologischer und innovativer Aspekte Bereits nach geltendem

RechtkönnendieseAspektebeiderErtei|ungdesZusch|agsfüreinenAuftragberück-

sichtigtwerden.EinigsindsichdieMSen,dassauchweiterhineinsachlicherZusam-

menhang mit dem Gegenstand des zu vergebenden Auftrags bestehen muss'

EinsolchersachticherZusammenhangbestehtbelspie/swelsebeiderBeschaffung

vonReinigungsmiftelndurchdieöffentticheHand'wenndiesebeiderEntscheidung

überdenZuschlagberücksichtigt,obdieReinigungsmiftelGiftstoffeenthaltenoder

ansonstendietJmweltbesondersbelasten.DerBezugzumAuftragsgegenstandbe-

stünde hingegen z.B' nicht, wenn bei der Beschaffung von Fahzeugen der Anteil

vonFrauenimVorstanddessjchbewerbendenlJntemehmensberücksichtigtwürde'

Unk|arist,inwieweitsozialeAspekteinZukunftstärkerberücksichtigtwerdenkönnen.

Dafürmachtsichvora||emdasEPstark.AusunsererSichtso||tendiederzeitinDEU
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geltenden Regelungen zur Berücksichtigung sozialer Aspekte durch modernisierte EU-

Richtlinien hingegen nicht ausgeweitet werden. Bereits jetzt klagen viele Vergabestellen

über die teils sehr weitgehenden Regelungen der Landesvergabegesetze u.a. zu Min-

destlöhnenffariftreue und zur Gleichstellung von Männern und Frauen (insbesondere in

Ländern mit SPD-Regierungsbeteiligung). Die vergabestellen sind kaum noch in der

Zweck des Vergaberechts, die wirtschaftliche Beschaffung der öffentlichen Hand, mehr

und mehr in den Hintergrund. BMAS und BMFSJ setzen sich hingegen dafür ein, die

weit gehenden Möglichkeiten der Landesvergabegesetze zu erhalten. Es besteht inso-

weit ein Konfliktpotenzial innerhalb der Bundesregierung'

vergaberechtsfreie Zusammenarbeit öffentlicher stellen: Der für DEU bedeutsame

Vorschlag bewegt sich im spannungsverhältnis zwischen der organisationshoheit der

MsenundderSicherstel|ungVonWeftbewerb.DieMsenbegrüßenfastüberwiegend

(Ausnahme: FRA), dass die europäische Rechtsprechung erstma|s kodifiziert und damit

Rechtsklarheit geschaffen werden soll. Bei der Frage, wo der staatliche - vergabe-

rechtsfreie - Bereich endet bzw. der Markt und damit das Vergaberecht anfängt, ist je-

doch vieles umstritten. Wir treten aus Wettbewerbsgründen für einen möglichst klar und

eng begrenzten Ausnahmebereich für die vergaberechtsfreie Zusammenarbeit öffentli-

cher Stellen ein.

praktische Relevanz haben Dienstleistungskonzessionen insbesondere in den politisch

sensibIenBereichenlnfrastrukturundDaseinsvorsorge(insb.Wasserversorgung).

DieVerhand|ungeninderRatsarbeitsgruppegesta|tensichschwierig.EinigeMSen

lehnen das Vorhaben insge ab (FRA, BEL, AUT) Einige MSen sprechen sich fÜr

dessenZie|vorgaben(DEU,NDL),jedochgegendenjetzigenUmfangdesVorsch|ages

aus. Eine dritte Gruppe unterstützt den KOM-Vorschlag nachdrücklich (ESP, ITA' POL)'

DieweitereEntwick|ungdesLegis|atiworhabenswirdstarkvonderMeinungsbi|dung

im Ep abhängen. Während der französische EVP-Berichterstatter MdEP Philippe Juvin

Eu-weite Regeln zur Konzessionsvergabe für notwendig hält'

allem bei den verankerten deutschen EVP-Abgeordneten (im Ge-

gensatz zu ALDE) auf
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Die BReg sieht weiterhin - trotz Bedenken von Wirtschaft und BRat - die ordnungs-

politischen Vorzüge des Vorhabens. Wegen der zu großen Regelungsdichte fordern

wir aber eine deutliche Überarbeitung des Textvorschlags. Es besteht ansonsten die

Gefahr, dass zu komplexe Regeln dem Trend zur Re-Kommunalisierung vorschub

leisten. Wir werben daher aktiv gegenüber EP-Abgeordneten und KOM für eine deutlich

schlankere Richtlinie, die sich auf Basisregeln zur Sicherstellung von Transparenz'

Wettbewerb und Rechtsschutz beschränkt.

3. Ausblick

Die zypriotische Präsidentschaft hat angekündigt, bereits im Juli konsolidierte Fas-

sungen der beiden Richtlinienentwürfe vorzulegen. Am ambitionierten zeitplan zumin-

dest bei der Richtlinie zur Modernisierung des Vergaberechts - Abschluss der Ver-

handlungen bis Ende 2012-wird festgehalten'

gez. Brummer
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l. Kernsatz

.DieEU-KoMhatimDezember2ollRicht|inien-VorschlägezurModernisie.

rung des Vergaberechts vorgelegt (vgl beigefugte Vorlage vom 20.12 201 1 ) Mit

diesenso||dasVergabeverfahrenvereinfachtunddieöffent|icheBeschaffungim

Rahmen der EU-2020-Strategie stärker füI v19r!ef19mde Ziglq(Soziales' Um-

welt, Innovation) geöffnet werden. Die Vorschläg6 stellen aus unserer sicht einen

guten Kompromiss dar, bergen in der technischen Ausgestaltung aber auch poli-

tisches Konfliktpotenzial

.DerseparateRicht|inienvorsch|agderEU-KoMüberdieKonzessionsvergabe

stößl troü ordnung-spoliti,scherllqEqggquf erheblichen Widerstand bei Wirt-

schafl, Ländern, Kommunen und teils auch anderen Ressorts

.DieRicht|inienwerdenzurZeitinderRatsarbeitsgruppeinBrüsse|Verhande|t.|m

WettbewerbsfähigkeitsratfandeineelsteDiskussionam20.Februarstatt.Der

BRathatsicham2'MärzmitderKonzessionsricht|iniebefasstundeineSubsidari-

tätsrüge erhoben

ll. Sachstand und Stellunqnahme

Dte Verhandlungen des Legislativ-Pakets zur Modernisierung des Vergaberechts und

zurKonzessionsvergabeso||eninRatundEPnachsehrambitioniertemP|anbisEnde

Ref€rals-
reiler
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2012 abgeschlossen werden. Die angekündigte Initiative zum Marktzugang von Un-

lernehmen aus Drittstaaten zum EU-Beschaffungsmarkt wird derzeit innerhalb der

KOM vorbereitet.

1. hts

(1) Die Vorschläge der EU-KOM bilden bereits einen KOM-intemen Kompromiss ab, der

ausunSererSichteine@darste||t.AuchwenndiePositio-
nen von einigen Ressorts und stakeholdern von den KOM-Vorstellungen abweichen

hatten wir die Vorschläge für vergleichsweisg 9t199_qryqg9!:

(2) Die angestrebt" SfeinfTllng d.9l-V-grfahren geht in die richtise Richtung Bis-

lang werden Aufträge grundsälzlich nach einem streng reglementierten' auktionsartigen

Verfahren vergeben, Verhandlungen sind nur in ganz bestimmten Fällen zulässig

KOM hat den KStalog der AnwendgngsJäIq futverhand.lugen aundeutltch-erweilqß'

ohne den Grundsatz au{zugeben, dass Verhandlulgell,qurin genau definierten Fä[gn

stattfinden sollen, Eine weitergehende Öffnung kÖnnen wir uns nur vorstellen, wenn die

Mechanismen fÜr Transparenz und Gleichbehandlung weiter gestärkt werden'

(3) Wir begrußen, dass KOM bei der Öffnung des Vergaberechts ftir vergabefremde

Aspekte (Soziales, Umwelt, lnnovation) grundsätztich arn 9!199 zum Autqa9999Sqn-

stand festhält. Politischeg Konfliktpotenzlal könnte sich aber bei der technlschen

Ausgestaltung ergeben:

o Die Bindung sozialer Anforderungen zur Ausführung ein s an

den Auflrag-sgegenstand dürfte die Ländergesetze zu M ue bei

öffentlichen Aufirägen unter Druck bringen'
r Ein Ausschluss von Bietern aus Drittstäaten, die gegen euro_päische Arbeits', Sozi-

al- und verstoßen, bilgt die Gefahr von Protektionismus'

r Die Ber ner Klimakostln bei Lebenszyklusmodellen dürfte sich

von den Vergabestellen praktisch kaum umsetzen lassen'

(4)Abzu|ehnenistausunserersichtsch|ieß|ichderVorsch|agderKoM,weitreichen.

de Kontroll- und Aufsichtsbefugnisse auf die Mitgliedstaaten abzuwälzen (Einrichtung

einer nationalen Aufsichtsbehörde) sowie zusätzliche Berichtspflichten einzuführen'

(1) Konzessionen unterscheiden sich von öffentlichen Aufträgen dadurch' dass der

Leistungserbringernichtvonderöffent|ichenHandentlohntwird'Ererhä|tVielmehrdas
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Recht, sich bei den Nutzern seiner Leistung zu refinanzieren, muss dafür aber auch

gewisse Risiken tragen. Praktische Relevanz haben Dienstleistungskonzessionen ir

den politisch sensiblen Bereichen Infrastruktur und Daseinsvorsorge (Wasset- und

Energieversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung, Gesundheit)

(2) Mit dem separaten Entwurf einer Richtlinie über die Vergabe von Konzessionen soll

der Rechtsrahmen für die öffentliche Beschaffung vervollständigt werden. B:slang sind

allein Baukonzessionen geregelt; bei Dienstleistungen gelten nur allgemeine Prinzt-

pien wie Transparenz und Gleichbehandlung. Diese Regelungslücke will KoM durch

eine Pflicht zur EU-weiten Ausschreibung und die Eröffnung von Rechtsschutz schlie-

ßen, um Rechtssicherheit zu schaffen und Marktverzerrungen zu vermelden-

(3) Aus unserer sicht ist es sinnvoll, Konzessionen aufgrund ihres wirtschaftlichen

Potentials in einsm transparenten und von Wettbewerb geprägten Markt zu verge'

ben. Allerdings ist die Regelungsdichte des Vorschlsgs zu hoch' Das EU-Vor-

haben ist äußErst umstritten. Erste Anhörungen habe! gezgigt, dass wirtschaft' Län-

der und Kommunen der Richtlinie skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen (im Res-

sortkreis auch BMVBS, BMG und BMU). Zum Teil wird auf das mangelnde Regelungs-

bedürfnis verwiesen, zum Teil auf die strukturellen Auswirkungen der Richtlinie auf be-

stimmte Branchen (wasserversorgung, Seehäfen). so hat der wirtschaftsausschuss

desBundestagsdieBundesregierungersucht,beidenVerhandlungeninBrüsselden

besonderen Belangen der Wasseruirtschaft angemessen Rechnung zu tragen Das

Bundesratsptenum hat sich am 2. März mil der Konzessionsrichtlinie befasst und be-

anstandet,dassdasVorhabengegendasSubsidiaritätsPrinzipvelstößt'DieBundes-

regierung ist dieser Bewertung in einer Protokollerklärung entgegen getrelen. Auch das

EuropäischeParlamenthatsichinderVergangenheit_wieeinigeMitgliedstaaten

(FRA, AUT, BE) - gegen das Vorhaben gewandt'

Unser Zie| ist es, trotz obiger Bedenken Und Widerstände die ordnungspo|itischen

VorzügedesEU.Vorhabenszuunterstreichen'Eszeichnetsichaberab'dassdurch

Einflussnahme von verbänden, Ländern und Kommunen streitige Diskussionen bevor-

stehen.

TSol, 186

05.03.'12
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Die Staatssekreläre haben Abdruck erhalten

L Kernsatz

Oie Europäische Komm(sslon legt heute zwer RichtlinienentwÜrfe zur umfassenden

Modelnisierung des VergaDerechts vor' Damit beginnt ein langwieriger

Abstimmungs' und Verhandlungsprozess' der politisGhe Aufmerksamkeit erregen

wird und an dessen Ende sich eine grundregende uberarbeitung des deutschen

Vergaberechts anschließen konnte' @

ll. Sachverhalt

Die EU_KOM hat heute ein Legislativpaket zum vergaberecht vorgelegt (Presse-

mitteilung der KOM anUei) Oieses beinhaltet den Entwurf einer Richtlinie zur Moder-

nisierung des VergaberechE (Anderung der RL 2004/17lEG und 2004/18/EG) sowie

einen separaten Richtrinienvorschrag zur vergabe von Konzessionen.

Die als Teil des Pakets angekundigte Initiative zum Marktzugang von Drittstaaten

zum EU-Beschaffungsmarrt ist auf truhestens Februar 2012 verschoben worden'

/ 2,,^t
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Dre Modernrsierung des Vergaberechts ist eine von zwÖlf 'Flagsh ip'-lnitiative n

Kommissar Barniers im Rahmen der im Frühjahr 201 1 vorgestetten Binnenmarktakte

(Single Market Act) und fÜgt sich in die EU2o20-Strategie ein Ziel istl

. erne Vereinfachung der bestehenden Regelungen'

. die weitere Offnung des Vergaberechts für vergabefremde s*ategische

Aspekte (Sozrales, Umwelt lnnovatlon)'

. dre Erleichterung oes Zugangs von KMU zu den Beschaffu ngsma rkten 
'

. eine Verdeutlichung der Regeln zum Ausschluss von Vetternwirtschaft'

Korruption und Kriminalität sowie

' die Schaffung nationaler Mechanismen zur Überwachung der Einhallung oes

E U-Vergaberechts

Der Vorstoß der KOM wird von allen Stakeholdern im Grundsatz begrüßt' so auch von

uns. Die Vorschläge stno mehrere hundert Selten slark und bedÜrfen einer eln-

gehenden PrÜfung Unsere erste Einschätzung lautet

Eine Vereinfachung der.komprexen Regerungen ist dringend notwendig darf

ur",O'ng; nitnt auf Kosten dei Transparenz der Verfahren gehen' damit e n

wirksamer Wettbewerb gewährleistet bleibt'

Strategische vergabefremde Ziele sollten nur insoweit Eingang tns

Vergaberecht finden' wie ern enger Bezug zum Auftragsgegenstand

gervährleistet bieibt' damtt oas Haüptziel des Vergaberechts' nämlich die

Beschaffung von Verwaltungsmitteln ln einem wettbewerblichen Verfahren 
'

nicht verdrängt wird und Über soziale oder nachhallige Kriterien nicht TÜr und Tor

für sachlremde den Wetlbewerb beschränkende Erwägungen geoffnet werden

Die Förderung von KMU und der Kampl gegen Korruption und

Vetternwirtschaft sind zu begrüßen'

Eine EU-Verpflichtung zur Einrichtung nationaler überwachungsbehörden zur

Umsetzung des EU-Vergaberechts düfie unter Subsidiaritäts' und Kompetenz'

qesichtspunkten nur schwerlich akzeptabel setn'



2. Konzessronsrrchtiinie

Der Richtlinienentwurf enthält Vorschriften tÜr die Vergabe von Baukonzegsionen und

den brslang nicht geregelten Dienstleistungskonzegsionen Dte Vorschriflen solle'zL

mehr Rechtssicherheit' Transparenz und Wettbewerb auf den offentlichen Beschat'

fu nosmärkten.lühren. Das Legislativvorhaben hat primär Auswirkungen auf den

;,;t d")"tdas"i n.vo,'o'n""'1*""'"'' Abwasser' Energ ie und Rettun gsdienst-

leistungen)

Der Entwurf enthält u a eine Definition des Begriffs "Dienstleistungskonzesston '

Regeln zum Vergabeverfahren (EU-weite Bekanntrnachung ' Grundanforderung an

Eignungs' unrJ Zuschlagskriterien) sowie zum RechtsschuE'

Die Ziersetzung der KoM rst ordnungspolitisch zu begrüßen Das Eu-vorhaben

stößtjedochinDeut3chlandbeiWirtschaftsverbändenundöffentlichenAuftraggebern

überwiegend auf Abtehnung Eine entsprechende KOMlnrtiatlve zu Dien stleistungs-

konzessionen im Jahr 2004 bzw 2OO7I2OOB schelterte am politischen Widerstand

ein ger Mitghedslaaten

Wir werden die RichtlinlenenwÜrle heute intern sowie an Ressorts' Länder und

Verbände verschicken und zu einer Haus' und Ressortbesprechung am l l Januar

201 2 einladen. Mit umfangreichen Verhandlungen in Brussel sowie entsprechender

Koordinierungsarbeit ist - auch wenn die KOM di Arbeiten gerne bis Ende nächsten

Jahres abgeschlossen hätre - Übet 2{l2hinaus zu echnen' Die Ratsaroeitsg'upp" ' ('

wird erstmals am 17 Januar 2012 zusammenkommen und dann im fast wÖchenllichen

Rhythmus tagen 
r

i, u. cl.r' CCI! i' ,"'I I' 'Ku'"' : '



EuRoPA:scHE KoMMlssloN - PRESSEMITTEILUNG

Modernisieru ng der europäischen öffentlichen
Äufträge zur Stäirkung von Wachstum und

Beschäftigung
Auftragge s Jahr

n und Bau .lresen

wirtschaftl en rnersten

Auttragsvergäbe rrehr or-nn ,e erne

' urlr däs \Aiachslum zu slärken und

ibt aber gewahd'

ie Ötfentliche Auflragsvergabe stellt etne

for money") zu latLgen

enden Jarlren
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Hintergrund

Modernisierung der europäischen Regeln fÜr die ötlentliche

Auftragsvergabe
tulit der vorgeschlagenen t{aform sollen die vorhandenen Möglichkerterl und

Instrumenlä liefgre ifend moderni$ert werden

zum besten Preis errnogllchl

erleichte/n wlrd

F urcPa 2020 geleistet !'Jrrd

4 Zudem beinhaltet die Reform'

- nationa
ung und
endung

Richtiinie über Konzessione : Vervollstä ndig ung des Rechtsrahmens

für die öffentliche Auftragsv rgat e



Drese Richt:rnie ergänzl den europäischen Rahmen f iI die öffentl'che

Auftragsvergabe- Sie g die

bislang nichi unter da sollen

einen-klaren Rechts heit

rnitllerer Unternehmen. AÜch k0nnlen sre

Fartneircrtatten rtirdeln' bei denen die Konzessionen ein privilegiertes Instrument

sind.

dle UJähl Cer Auswahr' und

en schaffen maflige Verwaltungslast und

"a'ontn 
uon Auftragsvoltlmen ber deilen das

se offensich ch ist'

Nächste Schritte

Siehe auch N4E['lO/1Lgg! und l\/]Efvloi 11i9'?

Woitere Informationen zur Politik der EU im Bereich des offentlichen

KJnlaklpelsonel'l

Ch:r:rrafiJclr.:s \+32 2 296 14 501

Auftragswesens:

94!.tclD.!ure (+321 2e9 e1:4)


